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Universitätsstadt Tübingen Vorlage 344/2009 
FB 7 Planen Entwickeln Liegenschaften Datum 21.09.2009 

Gunter Koch, Telefon: 2276  

Gesch. Z.: 74-Ko  
 

Beschlussvorlage 

 
zur Behandlung im: Ausschuss für Planung, Verkehr, Energie und Umwelt 

  

Vorberatung im: ----- 

  

Betreff: Parkraumbewirtschaftung 

  

Bezug: Vorlage 553/2008: Antrag der Fraktion AL/Grüne 
Vorlage 553a/2008: Parkraumbewirtschaftung Südstadt 

Anlagen:  Anlage 1: Gebührenzonen Bestand              Anlage   6: Derendingen Planung 

Anlage 2: Gebührenzonen Planung              Anlage   7: Südstadt West Planung 
Anlage 3: Bewirtschaftungszeiten Bestand    Anlage   8: Südstadt Ost Planung 

Anlage 4: Bewirtschaftungszeiten Planung    Anlage   9: Denzenberg Planung 

Anlage 5: Gebiet 6 Planung                         Anlage 10: Einnahmen 2008 PSA 
 

 

Beschlussantrag:  

1. Die Parkgebührenzonen werden von bisher 4 auf 3 Zonen reduziert und im Zuschnitt ange-
passt, die Gebührenzone 4 mit 0,25 €/h entfällt (s. Anlage 2). 

2. Die Bewirtschaftungszeiten werden vereinheitlicht für die Gebührenzone 1 täglich von 8 bis 24 

Uhr und für die Gebührenzonen 2 und 3 von Mo bis Fr von 8 bis 20 Uhr (s. Anlage 4). An 
punktuelle Ausnahmen werden strenge Maßstäbe angelegt.  

3. Die Kurzzeitparkdauer wird je nach Ortsspezifik auf 30 Minuten, 1 oder 2 Stunden begrenzt. 

4. Die Erweiterung des Gebietes 6 um die Reutlinger Straße ist unter Beteiligung der Öffentlich-
keit detailliert auszuarbeiten und  zur Umsetzung vorzubereiten (s. Anlage 5). 

5. Die Einführung des Gebietes 16 in Derendingen ist unter Beteiligung der Öffentlichkeit detail-

liert auszuarbeiten und  zur Umsetzung vorzubereiten (s. Anlage 6). 
6. Die Einführung der Gebiete 20, 26 und 27 in der Südstadt ist unter Beteiligung der Öffentlich-

keit detailliert auszuarbeiten und  zur Umsetzung vorzubereiten (s. Anlagen 7 und 8). 

7. Die Einführung des Gebietes 14 am Denzenberg ist unter Beteiligung der Öffentlichkeit detail-
liert auszuarbeiten und  zur Umsetzung vorzubereiten (s. Anlage 9). 

8. Die zur Überwachung zusätzlich erforderlichen Personalstellen werden entsprechend dem ab-

sehbaren Einführungstempo von der Verwaltung in den Stellenplan aufgenommen. 
 

Finanzielle Auswirkungen  Jahr: 2010 Folgej.: 

Investitionskosten: € € € 

bei HHStelle veranschlagt:    

Aufwand / Ertrag jährlich € ab:  

 

Ziel:  

Verbesserung der Übersichtlichkeit der Parkraumbewirtschaftung. Anpassung der bestehenden Parkie-
rungsregelungen an die Stadtentwicklung.
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Begründung:  
 

1. Anlass / Problemstellung 

 
In der Tübinger Kernstadt sind derzeit auf ca. 380 ha die öffentlichen Parkplätze flächende-

ckend bewirtschaftet. Auf Grund der rasanten Stadtentwicklung in den letzten Jahren in der 

Südstadt (Französisches Viertel, Loretto, Mühlenviertel und Depot) und von zunehmenden 
Beschwerden aus dem Randbereich außerhalb der heutigen Bewirtschaftungsgrenzen (Schul-

zentrum Feuerhägle, Denzenberg) ist die Ausdehnung der bewirtschafteten Fläche zu über-

legen.  
 

Im bewirtschafteten Bereich gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher verkehrsrechtlich ange-

ordneter Regelungen der Gebührenhöhe, der Bewirtschaftungszeiten, der Bewirtschaftungs-
art und der Höchstparkdauer. Eine Vereinfachung und Vereinheitlichung der momentanen 

Regelungen zugunsten einer besseren Übersichtlichkeit und Verringerung der gegenseitigen 

Auswirkungen von Bereichen mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen ist anzustreben, die 
Plausibilität der bestehenden Regelungen soll überprüft werden. 

 

In der Vorlage 553a/2008 (Beantwortung des Antrages der Fraktion AL/Grüne vom 25.09.08 
Vorlage 553/2008) wurde die Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftung in der Südstadt 

grob vorgestellt sowie eine umfassende Vorlage angekündigt zur Umstrukturierung der Park-

raumbewirtschaftung in der gesamten Kernstadt einschließlich der Ausweisung zusätzlicher 
Bewohnerparkgebiete. Diese wird hiermit vorgelegt.  

2. Sachstand 

 
Vereinfachung und Vereinheitlichung durch Korrektur bestehender Regelungen 

 

Gebührenzonen 
 

Die vier Gebührenzonen sind im üblichen System ringförmig um die Altstadt gelegt mit ab-

nehmender Gebührenhöhe nach außen. Um dem erhöhten Parkdruck in den dicht bebauten 
neuen Stadtvierteln der Südstadt und gleichzeitig der Gebührenhöhe der dort befindlichen 

Parkierungsbauten Rechnung zu tragen, wurden bereits Inseln mit höheren Gebühren au-

ßerhalb der Altstadt geschaffen (s. Anlage 1). Die Abstufung der Gebührenzonen dorthin ist 
nicht überall zufriedenstellend, es gibt Klagen von Bewohnern aus den angrenzenden Berei-

chen mit sehr niedriger Parkgebühr. Die Verwaltung schlägt eine Reduzierung auf drei Ge-

bührenzonen (Wegfall der Zone mit 0,25 €/h) und entsprechende Korrekturen im Zuschnitt 
der Zonen vor und hat auch potenzielle Erweiterungsbereiche entsprechend abgestuft konzi-

piert (s. Anlage 2).  

 
Die Gebühren in den Parkhäusern der SWT „Metropol“, „Loretto“ und „Französisches Viertel“ 

(80/90 ct) sind geringfügig niedriger als in den umliegenden Straßen (1 €) und erfüllen da-

mit die grundsätzliche Empfehlung, dass Straßenparken teurer als in umliegenden Parkie-
rungsbauten sein soll. Die Parkhäuser „König“ (1 €) und „Stadtgraben“ (1,20 €) sind inzwi-

schen mindestens gleich teuer wie umliegende Parkplätze, haben aber trotzdem deutlich 

weniger Auslastungsprobleme. Die Einflussmöglichkeiten der Stadtverwaltung auf die Gebüh-
rengestaltung der Parkhäuser sind wegen der immer mit zu betrachtenden Wirtschaftlichkeit 

begrenzt. Durch den gewählten Zuschnitt und die Ausdehnung der nur noch drei Gebühren-

zonen ergeben sich die angestrebten Gebührenabstände zu den darin befindlichen Parkhäu-
sern. 
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Beim Vergleich mit anderen süddeutschen Städten (s. Tabelle) ist festzustellen, dass die der-

zeitigen Gebühren in Tübingen im Mittelfeld liegen.  

 

Stadt Gebührenzonen €/h Tagesparken €/Tag Bewirtschaf-
tungszeit 

Stuttgart 2,40 0,50 - - - - - 8 – 20 
8 - 18 

Freiburg 2,20 1,60 0,60 - 8,00 3,00 - 9 – 19 

9 – 24 (1 Viertel) 

Karlsruhe 1,50 1,00 - - - - - 8 - 20 

Pforzheim 1,50 1,00 0,50 - - - - 9 - 19 

Heilbronn 1,50 1,00 0,20 - - - - 8 – 18 werktags 

Tübingen 1,50 1,00 0,50 0,25 2,50 2,00 1,50 7 – 22, 8 – 20.15 

8 – 19, 9 - 16 

Ulm 1,50 0,60 - - - - - 6 – 22 (Hbf) 

9 – 20 werktags 

Esslingen 1,40 1,00 0,60 - - - - 8 – 19, 8 – 23 
(2 Bereiche) 

Reutlingen 1,00 0,75 0,50 - - - - 9 - 19 

 

Auf Grund dieser Positionierung, der allgemeinen Preisentwicklung und der Tatsache, dass 

seit Einführung der Parkraumbewirtschaftung die Preise der Gebührenzonen unverändert 
sind, erscheinen Preiserhöhungen denkbar. Sie sind aber nicht Gegenstand dieser Vorlage 

und müssen im Rahmen der allgemeinen Haushaltskonsolidierung erörtert werden. 

 
Bewirtschaftungszeiten 

 

Im bewirtschafteten Gebiet gibt es derzeit grundsätzlich 4 verschiedene Bewirtschaftungszei-
ten von der geringsten Regelungsintensität Mo – Fr von 9 bis 16 Uhr bis zur 15-Stunden-

Regelung Mo – Sa von 7 bis 22 Uhr (s. Anlage 3). Einheitlichere Bewirtschaftungszeiten 

verbessern die Übersichtlichkeit und Bürgerfreundlichkeit, Interferenzen in den bisherigen 
vielen Randzonen werden reduziert. Es wird deshalb vorgeschlagen, nur noch 2 unterschied-

liche Bewirtschaftungszeiten auszuweisen und deren Grenzen mit den Grenzen der Gebüh-

renzonen zu koppeln. Es wird je eine einheitliche Bewirtschaftungszeit für die Gebührenzone 
1 (täglich von 8 bis 24 Uhr) und für die Gebührenzonen 2 und 3 (Mo – Fr von 8 bis 20 Uhr) 

festgelegt (s. Anlage 4). 

 
Zusätzlich gibt es derzeit noch 10 Sonderregelungen an 13 Stellen in der Stadt, die wegen 

sehr speziellen örtlichen Bedürfnissen angeordnet wurden. Beispielsweise wurde im Bereich 

einer Metzgerei die Bewirtschaftungsdauer den Ladenöffnungszeiten angepasst und die 
Parkdauer entsprechend verkürzt, um Parkmöglichkeiten für die Kundschaft sicherzustellen. 

Diese Sonderregelungen werden überprüft und wo möglich an die Bewirtschaftungszeiten im 

Umfeld angepasst. 
 



-  4  - 

vorl344.doc 

Bewirtschaftungsart 
 

Auslöser und Grundvoraussetzung für die flächendeckende Parkraumbewirtschaftung ist die 

Notwendigkeit zur Verbesserung der Parkierungssituation der Bewohner, weshalb folgerich-
tig nur Wohnbereiche derart komplex und konsequent zu regeln sind. Auch den Parkbedürf-

nissen von Handel, Gewerbe und Besuchern wird durch die Wahl der adäquaten Bewirtschaf-

tungsart entgegen gekommen. In Tübingen gibt es in den einzelnen Bewohnergebieten bis 
zu 5 verschiedene Arten der Bevorrechtigung von Bewohnern mit entsprechendem Bewoh-

nerparkausweis, 4 davon in Kombination mit gebührenpflichtigem Parken für jedermann 

bzw. Ladezonen. Zusätzlich gibt es in einigen Bewohnergebieten Bereiche, in denen mit 2 
verschiedenen Regelungen nur gebührenpflichtiges Parken zulässig ist. Hier die sieben Rege-

lungsarten als Übersicht aus der Legende der Detailpläne der einzelnen Bewohnergebiete: 

 
Sie gehen sehr differenziert auf die jeweilige Angebots- und Nachfragesituation in den Stra-

ßenabschnitten ein, in denen sie angewendet sind. Die Verwaltung hält eine Vereinheitli-

chung durch den Wegfall einzelner Regelungsarten für nicht sinnvoll, weil damit die umfang-
reiche Mehrfachnutzung des vorhandenen Parkraumes eingeschränkt würde und dem quali-

fizierten Bedarf nach Parkraum nicht mehr in gleicher Weise Angebote gegenüberstehen 

würden wie bisher. 
Die Parkplätze in der Altstadt mit ihrer Sonderregelungsart „entweder/oder“ werden im 

Rahmen des Verkehrskonzeptes Altstadt genauer betrachtet und hinterfragt. Sie bleiben 

deshalb in dieser Vorlage wie bisher erhalten und werden nur bei entsprechenden Beschlüs-
sen modifiziert geregelt. 

 

Höchstparkdauer 
 

Die derzeit geltende Höchstparkdauer für das Kurzzeitparken reicht von 30 Minuten (Euro-

paplatz, Hauptpost) über 1 Stunde, 2 Stunden bis zu 4 Stunden. Die 30 Minuten an Nachfra-
geschwerpunkten mit erfahrungsgemäß überwiegend sehr kurzem Zeitbedarf (Post), die 1 

Stunde vorwiegend in Altstadtstraßen mit geringem Parkraumangebot, die 2 Stunden in 

nachfrageschwächeren Bereichen der Innenstadt mit größeren anzunehmenden Laufentfer-
nungen zu den Zielen und die 4 Stunden in Bereichen mit vorwiegender Wohnnutzung. Die 4 

Stunden in mehr oder weniger unproblematischen Bereichen werden nach Einschätzung der 

Verwaltung wenig genutzt und können entfallen. Die verbleibende Staffelung in 30 Minuten, 
1 und 2 Stunden ist plausibel und stellt nach Einschätzung der Verwaltung auch kein Prob-

lem in der Begreifbarkeit oder Akzeptanz bei den Nutzern dar. Weitere Veränderungen wer-

den deshalb nicht vorgeschlagen. 
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Anpassung an Stadtentwicklung durch Gebietserweiterungen 
 

Erweiterung vorhandener Gebiete 

 
Durch die Überbauung des Depot-Areals und den Umbau und Neubau des umgebenden 

Straßennetzes sind zusätzliche Parkplätze entstanden, die auf Grund der nunmehr auch ge-

gebenen Wohnnutzung im Quartier und der hohen Nachfrage nach Parkplätzen in diesem 
Bereich bewirtschaftet werden sollen. Das geschieht am zweckmäßigsten durch eine Aus-

dehnung des Gebietes 6 von der Hügelstraße bis hinter die Depotstraße (s. Anlage 5) mit 

gleichzeitiger Korrektur der Gebührenzonen (Ausdehnung Zone 3, Entfall Zone 4). Diese ist 
sinnvoll, um die Straßen um das Depot herum einheitlich zu regeln und gleichzeitig den Ab-

schnitt der Eisenbahnstraße mit Wohnnutzung besser abzuschirmen. 

 
Neue Gebiete 

 

In Derendingen gibt es aus den vergangenen Jahren immer wieder Beschwerden insbeson-
dere um das Schulzentrum Feuerhägle. Straßen sind überparkt, Ausfahrten werden behin-

dert oder zugeparkt, Gehwegflächen nicht respektiert etc. Die Paul-Dietz-Straße steht wegen 

der Entwicklung des Mühlenviertels als Ausweich-Parkstraße nicht mehr zur Verfügung. Des-
halb ist die Einführung von Bevorrechtigungen für Bewohner und gebührenpflichtigem Par-

ken für Besucher, Kunden etc. sinnvoll. Vorgeschlagen wird die Aufteilung des gesamten Be-

reiches zwischen Bahnstrecke im Westen, Steinlach im Osten, Julius-Wurster-Straße im Nor-
den und Wohlboldstraße im Süden in zwei Bewohnergebiete (s. Anlage 6), um schrittweise 

umsetzen und nach dem Sammeln von Erfahrungen gegebenenfalls korrigieren und umsteu-

ern zu können. Das südliche Gebiet 16 mit Schulzentrum und Mühlenviertel soll mit entspre-
chender Bürgerbeteiligung zuerst eingeführt werden, weil hier der Parkdruck relevanter ist. 

In der Südstadt wurde vor ein paar Jahren im Bereich Alexanderstraße bereits das Gebiet 20 

geplant, letztlich aber nach intensiver Beteiligung der Bewohner mehrheitlich von diesen ab-
gelehnt. In diesem und anderen noch nicht bewirtschafteten Bereichen der Südstadt ver-

schärft sich jedoch die Parkierungssituation zunehmend durch die Weiterführung der Ent-

wicklungsmaßnahme. Die Gebiete 20 (leicht modifiziert) und 26 (s. Anlagen 7 und 8) sollen 
deshalb als erste eingeführt werden, die anderen schrittweise und bei Bedarf.  

 

Der Denzenberg bietet durch sein Angebot mit vielen privaten Stellplätzen auf den Wohn-
grundstücken und zahlreichen öffentlichen Parkplätzen auf den Straßen Möglichkeiten zum 

Parken für gebietsfremden Verkehr. Das wird insbesondere im westlichen Randbereich zu 

den Bewohnergebieten 10 und 11 rege genutzt und ist Anlass für Beschwerden der Bewoh-
ner. Bevorrechtigungen für Bewohner und gebührenpflichtiges Parken für Besucher, Kunden 

etc. in einem neuen Bewohnergebiet 14 (s. Anlage 9) werden vorgeschlagen und im übli-

chen Beteiligungsverfahren mit den Bewohnern auf Akzeptanz überprüft.  
 

Technische und organisatorische Weiterentwicklung d. Parkraumbewirtschaftung 

 
Technik 

 

Heutiger technischer Standard bei der Parkraumbewirtschaftung sind solargestützte Maschi-
nen, die ihren Zustand aktiv an eine Zentrale melden, wodurch eine zielgerichtete Unterhal-

tung möglich wird. Die Maschine meldet nachts den Status, so dass morgens die „Lagesitua-

tion“ auf dem Rechner liegt und die Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten gezielt disponiert 
werden können. Parkscheintarife können in umgekehrter Richtung über eine Zentrale an-

lassbezogen geändert und variiert werden (z.B. für Wochenendveranstaltungen). Darüber 
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hinaus ist eine Auswertung des Parkverhaltens möglich, die soweit geht, dass gezielt kontrol-
liert werden kann, wenn innerhalb eines zu erwartenden Parkzeitraumes kein Ticket gezogen 

wurde. Einige Städte handhaben das bereits so (Mannheim). 

 
Organisation 

 

Die Fernüberwachung der Maschinen kann über einen externen Dienstleister durchgeführt 
werden, der dann arbeitstäglich den Status und die damit verbundenen Aufgaben auf einen 

Stadtrechner überspielt. Auch die Entleerung der Maschinen (Quittierung und Überwachung 

des Zahlungseinganges ist über die Datenfernübertragung gesichert) kann über einen exter-
nen Dienstleister durchgeführt werden, was das Hantieren mit Münzgeld vermeidet. Beim 

Bezahlungsmodus haben sich Geldkarte und Kreditkarte nicht durchgesetzt (bundesweit je-

weils nur 1% der Nutzer). EC-Karten sind eher gefragt und üblich, die allerdings über ein da-
tengeschütztes System abgebucht werden müssen, was wiederum nur über eine Datenfern-

übertragung möglich ist. 

3. Lösungsvarianten 
 

Beibehaltung der bisherigen Regelungen und des Regelungsumfangs. 

4. Vorschlag der Verwaltung 
 

Die Verwaltung möchte mit den acht Grundsatzbeschlüssen die Planungen weiterführen und 

konkretisieren. Zuerst sollten Gebührenzonen und Bewirtschaftungszeiten geändert werden, 
dies kann bei entsprechender Beschlusslage 2010 umgesetzt werden. Frühestens zeitgleich 

könnten Erweiterungsgebiete in Betrieb gehen. Für die Erweiterungsgebiete sind einzelne 

Beschlussanträge formuliert, um getrennt abstimmen zu können. Nach der Beteiligung der 
Bewohner und der Öffentlichkeit im weiteren Planungsprozess werden die Planungen zur 

Umsetzung einzeln den Gremien vorgelegt.  

 
Die Parkgebührenzonen werden von vier auf drei reduziert und im Zuschnitt verändert, die 

Zonen 1 und 2 werden ausgedehnt (s. Anlage 2).  

 
Es werden zwei flächendeckend einheitliche Bewirtschaftungszeiten für die Gebührenzone 1 

(täglich von 8 bis 24 Uhr) und für die Gebührenzonen 2 und 3 (Mo - Fr von 8 bis 20 Uhr) 

festgelegt (s. Anlage 4).  
 

Diese beiden Veränderungen betreffen die gesamte bewirtschaftete Fläche und werden des-

halb zusammen in einer Informationsveranstaltung diskutiert, zu der per öffentliche Be-
kanntmachung eingeladen wird. Die Überprüfung der Ausnahmen erfolgt verwaltungsintern. 

 

Die Höchstparkdauer wird je nach Ortsspezifik auf 30 Minuten, 1 oder 2 Stunden festgelegt. 
Dies ist Bestandteil der verkehrsrechtlichen Anordnungen und bedarf keiner weiteren Beteili-

gung. 

 
Die Erweiterung des Gebietes 6 wird  unter Beteiligung der Öffentlichkeit detailliert ausgear-

beitet und  zur Umsetzung vorbereitet (s. Anlage 5). Die Einführung des Gebietes 16 in De-

rendingen, der Gebiete 20, 26 und 27 in der Südstadt (s. Anlagen 7 und 8) und des Gebietes 
14 am Denzenberg (s. Anlage 9) ist unter Beteiligung der Öffentlichkeit detailliert auszuar-

beiten und  zur Umsetzung vorzubereiten. Für diese Einbeziehung weiterer Flächen in die 

Parkraumbewirtschaftung ist wegen der größeren Bedeutung für die Betroffenen eine geziel-
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tere Beteiligung der Bewohner zusätzlich zur öffentlichen Bekanntmachung der jeweiligen 
Info-Veranstaltungen vorgesehen, wie dies bereits in den vergangenen Jahren bei der Ein-

führung oder Erweiterung von Gebieten praktiziert wurde. 

 
Zur technischen und organisatorischen Weiterentwicklung sieht die Verwaltung vor, die be-

reits abgeschriebenen Maschinen in zwei Tranchen zu ersetzen bzw. die nicht abgeschriebe-

nen Geräte umzurüsten, um die verfügbaren Möglichkeiten zu nutzen. Die Vorstellung der 
Verwaltung ist, beim Betrieb der Parkraumbewirtschaftung bis spätestens Mitte 2011 auf 

diese skizzierten Möglichkeiten umzusteigen, wenn sowieso personelle Veränderungen an-

stehen werden. 

5. Finanzielle Auswirkungen 

 

Eine solche Ausdehnung der Bewirtschaftungszeiten und der Flächen der Parkraumbewirt-
schaftung macht eine Anpassung des Kontrollpersonals notwendig. Der Fachbereich 3 wird 

deshalb für den Haushalt 2010 entsprechende Stellen beantragen, um weiterhin eine ange-

messene Kontrolle gewährleisten zu können. Die Verteilung der Parkgebühreneinnahmen auf 
die einzelnen Parkscheinautomaten ist im Stadtgebiet sehr unterschiedlich, die Erlöse 2008 

sind grob in Anlage 10 dargestellt. Da davon auszugehen ist, dass höhere Gebühren dazu 

führen, verstärkt ohne Parkschein zu parken, ist eine konsequente Überwachung des bewirt-
schafteten Parkraums unbedingt notwendig. In der Folge ist mit steigenden Einnahmen aus 

Parkgebühren und Verwarnungsgeldern zu rechnen. 

 
Allein durch den Verzicht auf die billigste Parkgebührenzone und eine entsprechende flä-

chenmäßige Ausdehnung der drei verbleibenden Gebührenzonen sind höhere Einnahmen 

aus den Parkgebühren zu erwarten. Die Prognose ist schwierig, da sie mit mehreren Unbe-
kannten behaftet ist: Anteile der Tagesparker und Kurzzeitparker an jedem Parkscheinauto-

maten, Änderung des Parkverhaltens dieser Nutzergruppen an jedem Parkscheinautomaten, 

dadurch bedingte Abschläge an jedem Parkscheinautomaten entsprechend der spezifischen 
Gebührenänderung. Bei einer groben Abschätzung kommt die Verwaltung zu dem Ergebnis, 

dass gegenüber den Gebühreneinnahmen von 2008 in Höhe von ca. 1.585.000 € in den der-

zeit bewirtschafteten Gebieten mit ca. 300.000 € Mehreinnahmen durch die Anpassung ge-
rechnet werden kann. Mehreinnahmen durch Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftung sind 

darin nicht enthalten. 

 
Über die Anpassung hinaus könnten Gebühren angehoben werden. Es wird empfohlen, diese 

Diskussion im Zusammenhang mit der Haushaltskonsolidierung zu führen.  

 
Beispielsweise könnte das Kurzparken in der Zone 1 auf 2,00 €/h angehoben werden, was 

zur plausiblen Abstufung mit jeweiliger Halbierung nach außen führen würde. Dem attrakti-

ven und besonders knappen Parkraum im Zentrum wäre damit stärker Rechnung getragen. 
Es könnte mit ca. 200.000 € zusätzlichen Einnahmen pro Jahr gerechnet werden. 

 

Das Langzeit- bzw. Tagesparken in den Gebührenzonen 2, 3 und 4 mit Gebühren pro Tag 
von 2,50 €, 2,00 € bzw. 1,50 € ist sowohl gegenüber den schon sehr moderaten Stun-

densätzen von 1,00 €, 0,50 € bzw. 0,25 € sehr niedrig (lediglich das 2,5- bis 6-fache) als 

auch gegenüber den Kosten für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und umliegender 
Parkhäuser. Die Verwaltung kann sich deshalb vorstellen, die starke Rabattierung des Lang-

zeitparkens zu reduzieren und die Gebühr auf 4,00 € bis 8,00 € in der Gebührenzone 2 sowie 

auf bis 4,00 € in der Gebührenzone 3 anzuheben. Davon wären hauptsächlich Berufs- und 
Ausbildungseinpendler betroffen, die den Großteil der Nutzer des Tagesparkens darstellen. 
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Für diese würden dann die Langzeittarife (1, 2, 4 Wochen, Semester) der Parkhäuser inte-
ressanter, die zwischen ca. 16 € bis 85 € liegen. Kapazitätsreserven sind zum Beispiel in den 

Parkhäusern Metropol und Brunnenstraße vorhanden. Je nach dem Grad der Gebührenerhö-

hung für das Tagesparken könnten weitere ca. 300.000 € bis 400.000 € pro Jahr mehr ein-
genommen werden. 

 

Die neuen Überwachungszeiten in der Gebührenzone 1 von 08:00 bis 24:00 Uhr bedeuten 
eine Steigerung von 6 Stunden täglich. Daraus resultiert eine Steigerung der Überwachungs-

zeit um 2.190 Stunden im Jahr oder 60%. Für die Überwachung des Bezirkes wurden bisher 

vier Mitarbeiter/innen eingesetzt, zukünftig sind zwei weitere Stellen notwendig. In den Zo-
nen 2 und 3, die bisher von sieben Mitarbeiterinnen und  Mitarbeitern überwacht wurden, 

erhöht sich die Kontrollzeit um durchschnittlich 2 Stunden oder 20%. Dies erfordert eine 

weitere Stelle, um die jetzige Kontrolldichte zu gewährleisten. Zur Sicherstellung der durch-
gehenden Überwachung von 8 bis 24 Uhr ist es notwendig, einen Schichtdienst im gemeind-

lichen Vollzugsdienst (VOD) einzuführen.  

 
Für die Ausweisung neuer Gebiete ist weiteres Überwachungspersonal erforderlich. Die Be-

rechnung der Anzahl notwendiger Stellen erfolgt nach Konkretisierung der Planungen und je 

nach absehbarem Einführungszeitpunkt. 
 

Im Jahr 2008 wurden durch die Überwachung des ruhenden Verkehrs rund 735.000 € an 

Verwarnungs- und Bußgeldern vereinnahmt. Bei einer Zunahme der Überwachungszeit um 
40% kann von 294.000 € an Mehreinnahmen ausgegangen werden. Da der Einpendelver-

kehr aber in den Abendstunden erheblich abnimmt und viele Parkplätze durch Bewohner be-

legt sind, geht die Verwaltung von einer um 40% sinkenden Verstoßquote aus. Damit sind  
Mehreinnahmen in Höhe von rund 176.000 € zu erwarten. Bei angenommenen Personalkos-

ten in Höhe von 40.000 € pro Mitarbeiter stehen somit den Mehreinnahmen insgesamt 

120.000 € an Mehrausgaben gegenüber, was einen positiven Saldo von 56.000 € allein aus 
der Überwachung bedeutet. Daneben fallen Kosten für entstehende Zulagen wie Schichtzu-

lage oder Nachtzulage an. Im Ergebnis geht die Verwaltung von einer Rentierlichkeit der 

Personalaufstockung im VOD aus. 
 

Die Gesamtkosten für die Investitionen zur technischen und organisatorischen Weiterent-

wicklung belaufen sich auf rund 140.000 €, die in zwei Tranchen 2010 und 2011 finanziert 
werden könnten. 

6. Anlagen 

 
Anlage 1:   Gebührenzonen Bestand 

Anlage 2:   Gebührenzonen Planung 

Anlage 3:   Bewirtschaftungszeiten Bestand 
Anlage 4:   Bewirtschaftungszeiten Planung 

Anlage 5:   Gebiet 6 Planung 

Anlage 6:   Derendingen Planung 
Anlage 7:   Südstadt West Planung 

Anlage 8:   Südstadt Ost Planung 

Anlage 9:   Denzenberg Planung 
Anlage 10:  Einnahmen 2008 PSA

 






















